
→ Die städtische Baulandpo-
litik muss durch Ausweisung 
attraktiver Wohngebiete für 
junge Familien auch in Zu-
kunft eine ausgewogene Be-
völkerungsstruktur sichern (z.
B. Vermarktung Berliner Stra-
ße, behutsame Ausweisung 
Wielandstraße). 

→ Die Eigentumsbildung für 
breite Bevölkerungsschichten 
soll ermöglicht werden. Wir 
werden daher die Privatisie-
rungsprozesse der Viterra im 
Sinne der Mieter weiter posi-
tiv begleiten. Mieter- und Bür-
gerbeteiligung werden dabei 
wie gehabt eine zentrale Rolle 
spielen. 

→ Die Identität unserer Stadt 
soll bewahrt und gestärkt wer-
den. Hierzu ist u.a. das kultu-
relle Erbe der Gartenstadt 
weiter zu entwickeln und zu 
modernisieren (wie etwa die 
Schlägel- und Eisensiedlung 
in Zweckel). Gestaltungssat-
zungen und Denkmalschutz-
bereich haben sich hierbei 
bewährt. Aber auch Maßnah-
men, die auf das freiwillige 
Engagement der Bürger set-
zen, müssen gefördert wer-
den. Der Stadtbildpreis und 
die Fassadenförderung sind 

hier geeignete Ansätze zur 
Herausbildung städtischer 
Identitäten (z.B. Freilegung 
der Jugendstilfassade des 
P&C-Hauses). Prägnante Ge-
bäude – wie das Eckhaus und 
jetzige Stadtteilbüro an der 
Phönixstraße – sollen erhal-
ten und in eine Neubebauung 
einbezogen werden. Die Ver-
bindung von Denkmalschutz, 
wirtschaftlicher Nutzung und 
historischer Strahlkraft 
(Beispiel: Postgebäude) 
schafft nicht nur städtische 
Identität, sondern verbindet 
Ästhetik und Stadtgeschichte 
mit neuen Arbeitsplätzen. 

→ Der demographische Wan-
del ist auch für Gladbeck eine 
Herausforderung für die 
nächsten Jahrzehnte. Intelli-
gente Stadtentwicklungspoli-
tik muss daher auch eine 
nachhaltige 
Auslastung 
der städti-
schen Inf-
rastruktur 
(Kinder-
gärten, 
Schulen 
etc.) im 
Auge behal-
ten und 
damit in der 
Vergangenheit getä-
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Wir wollen jungen 
Familien attraktive 
Wohngebiete 
anbieten und damit 
auch in Zukunft eine 
ausgewogene Be-
völkerungsstruktur  
sichern. 

Eine Stadt mit Wohlfühlcharakter entwickeln 



Wir werden die 
Erneuerung der 
Innenstadt als 

Geschäfts- , Dienst-
leistungs– und 
Wohnzentrum 

fortführen . 

tigte Investitionen für die Zu-
kunft sichern.  

→ In einer kompakten Stadt 
wie Gladbeck müssen inner-
städtisch vorhandene Poten-
ziale für weitere Stadtentwick-
lungen genutzt werden. Bau-
lückenschließung, Brachflä-
chenreaktivierung und städte-
bauliche Ergänzungsmaßnah-
men genießen daher Priorität 
gegenüber der weiteren Inan-
spruchnahme von Freiraum. 
Die Ergänzung der Bebauung 
an der innenstadtnahen Bott-
roper Straße oder im „Bar-
bara-Dreieck“ sind nur zwei 
Beispiele, mit der wir das 
Stadtbild ressourcenscho-
nend ergänzen wollen. 

→ Die Innenstadt als Ge-
schäfts-, Dienstleistungs- und 
Wohnzentrum wird auch in 
den nächsten Jahren einen 
Schwerpunkt der Stadtent-

wicklung bilden. Die 
Erneuerung 

der Fußgän-
gerzone, die 

mit der Umge-
staltung der 

Lambertistra-
ße begon-

nen wur-
de, wer-

den wir 
fortfüh-
ren. 

Ziel ist es, auch 
die Hoch- und Horster Stra-

ße in ihrer Funktion als attrak-
tive Einkaufsmeilen zu stär-
ken. Hierzu ist es u.a. erfor-
derlich, Magneten am Anfang 
und Ende der Einkaufsstra-
ßen herauszubilden. Mit Kar-
stadt im Westen, dem Citycen-
ter im Norden sowie P&C, 
dem umgebauten Glück-Auf-
Center (Kaufland) und dem 
wieder hergestellten Markt-
platz im Süden liegen bereits 
gute Voraussetzungen vor. In 
den kommenden Jahren gilt 
es, den vernachlässigten östli-
chen Einfallsbereich stärker 
herauszubilden. Der Neubau 
des Bahnhaltepunktes Glad-
beck-Mitte ist dabei nur ein 
Baustein. 

→ Regelmäßige Prämierun-
gen von Schaufensterausla-
gen des Gladbecker Einzel-
handels können weitere Anrei-
ze für eine ansprechende In-
nenstadt schaffen. Darüber 
hinaus möchten wir die Au-
ßengastronomie in Gladbeck 
weiter stärken. Im Dialog mit 
den Gastwirten soll auf die 
Gestaltung der Außenflächen 
mit hochwertigem Material 
geachtet und vor Erteilung der 
entsprechenden Sondernut-
zungserlaubnis eine einge-
hende Beratung angeboten 
werden. Gleiches gilt für Ge-
schäftsauslagen. Durch eine 
modernisierte Sondernut-
zungssatzung wollen wir hier-
zu weitere Anreize bieten. 
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→ Brauck als Stadtteil mit 
besonderem Erneuerungsbe-
darf soll vom Landesprojekt  
„soziale Stadt“, welches be-
reits im Stadtteil Butendorf zu 
einer erfolgreichen Aufwer-
tung geführt hat, profitieren. 
Die Herausbildung eines Ge-
sundheitsschwerpunktes u.a. 
mit der Ansiedlung eines Re-
ha-Zentrums an der Brauck-
straße kann hierbei wichtige 
Entwicklungsimpulse geben. 

→ In Butendorf stehen auch 
nach Jahren erfolgreicher 
Stadtteilarbeit weitere Her-
ausforderungen an. So ist die 
Entwicklung der „Kleinen Mit-
te Butendorf“ mit einem 
Stadtteilplatz nördlich der 
Wielandstraße ein wichtiges 
Ziel der kommenden Jahre. 
Hierzu müssen schnellstmög-
lich sinnvolle Nachfolgenut-
zungen für das ehemalige 
Tacke-Gelände (Möbel-
paradies) gefunden werden. 

→ In Rentfort bietet sich mit 
dem NRW-Sonderprogramm 
"Stadtumbau West" die Chan-
ce, sich des Hochhauses an 
der Schwechater Straße anzu-
nehmen, das lange Zeit das 
Stadtteilzentrum wie ein 
Fremdkörper bestimmt hat. 
Wir wollen die Ideen des Cha-
rette-Verfahrens aufgreifen 
und zügig ein Stadtteilkonzept 
für konkrete Umsetzungs-

schritte erarbeiten lassen. 

→ Das Schlachthofgelände 
werden wir als innenstadtna-
he Entwicklungsfläche in den 
kommenden Jahren mobilisie-
ren und dem Verfall des Are-
als entgegenwirken. Die Mi-
schung von Wohnen und Ar-
beiten ist eine sinnvolle Nach-
folgenutzung für den brachlie-
genden Standort. Der denk-
malgeschützte Rote Turm wird 
als markantes Identifikations-
zeichen in das Baugebiet in-
tegriert. 

→ Für den kommuna-
len Hochbau wollen wir 
zu Beginn der Legisla-
turperiode Baustan-
dards festsetzen, mit 
denen sich die Stadt 
zur Umsetzung von äs-
thetischen und ökologi-
schen Kriterien selbst 
verpflichtet. Hierbei 
werden wir beispiels-
weise den Einsatz von 
Solarkollektoren, eine 
Energieoptimierung, die 
über die Einsparverord-
nung hinausgeht, und 
die Verwendung von 
ökologischen Baustof-
fen festschreiben. Der 
Runderlass „Ökolo-
gisches Bauen“ des 
Landes kann hierfür 
eine Grundlage darstel-
len. 
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Wir werden uns für 
ökologische 
Baustandards in 
Gladbeck stark 
machen! 
 


